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Auszug aus dem Liegenschaftskataster 

 
Höhenangaben beziehen sich auf das neue Höhensystem. Ev
vorh. Leitungen und Versorgungsanlagen sind nicht dargeste
 
Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen

jeglicher Art, auch in Teilen, bedürfen der ausdrücklichen Zu-

stimmung des Urhebers. Verstöße werden zur Anzeige gebra




